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 Grundsätzliches 

 Die aktuellen Verordnungen des Kultusministeriums bzgl. Corona-Schutzmaßnahmen (Corona-

VO Schule - letzter Stand vom 26.06.2021 https://km-bw.de/CoronaVO+Schule) sind Grundlage für 

den Hygieneplan der ZGB und von allen regelmäßig an der Schule Beschäftigten zu beachten. 

 Alle sich im Schulhaus auf den Begegnungsflächen befindende Personen sind dazu verpflich-

tet, zumindest eine medizinische Alltagsmaske zu tragen. Im Bedarfsfalle kann im Sekretariat eine 

medizinische Alltagsmaske übergeben werden.  

 Lehrkräfte und Lernende müssen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, 

wenn in der Pandemiestufe 3 das Gesundheitsamt die regional bezogene 7-Tage-Inzidenz von 35 

und mehr Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohner bekannt gegeben hat - oder -, 14 Tage lang, 

wenn es an der Schule einen Indexfall (positives PCR-Testergebnis) gab.  

 Besonders wichtig ist regelmäßiges u. richtiges Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht 

wird. Mindestens alle 20 Minuten, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten 

Fenstern mehrere Minuten vorzunehmen. 

 Praktischer Sportunterricht kann unter den Voraussetzungen des §7 Corona-VO Schule stattfinden, 

bei Erreichen der Pandemiestufe 3 nach §6a Punkt 2 allerdings nur mit kontaktlose Sportarten in 

Sporthallen. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis auf Weiteres untersagt, während der 

Pandemiestufe 3 auch eintägige. 

 Es gilt der Grundsatz der Selbstverantwortung u. Rücksichtnahme gegenüber anderen Personen. 

Verhalten Sie sich in den Unterrichtsräumen verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll gegen-

über allen Anwesenden. Beachten Sie die Hygieneregeln beim Niesen, Husten (Armbeuge) und 

Händewaschen. Auf Händeschütteln, Umarmungen zur Begrüßung bzw. Verabschiedung, „High 

Five“ und Ähnliches ist zu verzichten. 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen, 

z. B. Ellenbogen benutzen. 

 Grundsätzlich sollten Türen - soweit sicherheitstechnisch vertretbar - geöffnet bleiben. 

 Für das Verhalten bei Prüfungen ergehen ggf. gesonderte Regelungen.  

 Im Übrigen sind die jeweils aktuellen behördlichen Vorgaben maßgebend und zu beachten. 

 Testverpflichtung 

 Die Verpflichtung zur Testung unter Aufsicht einer geschulten Lehrkraft mittels Antigen-Schnell-

test bzw. zum Nachweis einer entsprechenden Bescheinigung gilt für alle Personen, die in der 

Schule tätig sind, und zwar 1 Mal pro Woche bei einmaliger Anwesenheit und 2 Mal pro Woche bei 

zwei und mehr Tagen Anwesenheit. 

 Die Schulleitung stellt für jede Woche einen Plan zur Verfügung, an welchen Tagen eine Klasse die 

Selbsttestungen der Lernenden zu Unterrichtsbeginn durchzuführen haben. Die Ergebnisse dieser 

Testungen sind von der beaufsichtigen Lehrkraft in einer Excel-Liste zu dokumentieren. 

 Die Lehrkräfte selbst dokumentieren ihre Testungen durch Eintrag in eine MS-Forms-Abfrage. 

 Personen, die ihrer Testverpflichtung nicht nachkommen, dürfen die Schule nicht betreten (Aus-

nahmen gelten für Lernende bei Leistungsnachweisen und Prüfungen). 

 Von der Verpflichtung zur Selbsttestung bzw. zur Vorlage von negativen Testergebnissen sind befreit: 

Personen mit vollständigem Impfschutz und Genesene in den ersten sechs Monaten (gültige Beschei-

nigungen erforderlich). 

https://km-bw.de/CoronaVO+Schule
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 Führen Antigen-Testungen zu einem positiven oder unklaren Testergebnis, hat sich die bzw. der 

Betroffene sofort in häusliche Absonderung zu begeben und einen PCR-Test zu veranlassen. Posi-

tive Testergebnisse werden an das Gesundheitsamt des NOK gemeldet. 

 Verhalten bei Erkältungen 

 Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, fiebriges Empfinden) zuhause!  

Informieren Sie die ZGB telefonisch, ein ärztliches Attest muss nicht vorgelegt werden.  

 Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung und des Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der 

Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesund-

heitsamt zu melden! 

 Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte sowie 

sonstige Personen, 

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die die typischen Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

 Verhalten in den Toiletten 

 Achten Sie auf ausreichend Handhygiene durch Nutzung v. Seife u. ggf. Desinfektionsmittel. 

 Einmalhandtücher sind zu verwenden.  

 Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss 

zumindest in den großen Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle durchgeführt wer-

den. Dies übernimmt die vorgesehene Pausenaufsicht. 

 Die Anzahl der gleichzeitig zugelassenen Personen wird im Aushang davor festgelegt. 

 Verhalten in Klassenzimmern und Unterrichtsräumen 

 In jedem Klassenzimmer gibt es Seifenspender. Nutzen Sie bitte zur Handhygiene! 

 Achten Sie auf eine gute Durchlüftung der Räume alle 20 Minuten! 

 Lassen Sie die Türen geöffnet, um unnötigen Kontakt mit der Türklinke zu vermeiden! 

 Vermeiden Sie beim Betreten und Verlassen der Räume Gedränge im Türenbereich! 

 Nutzen Sie bitte Ihre eigenen Schreibutensilien und „Kreidebestand“! 

 Verhalten in den Lehrerzimmern 

 Die meisten Lehrertische haben eine Länge von 1,5 Metern, so dass der Mindestabstand prinzipi-

ell eingehalten werden kann, d.h. dass die Mund-Nasen-Bedeckung beim Arbeiten am Arbeitsplatz 

abgesetzt werden kann. In Fällen, in denen dies nicht gegeben ist, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zu verwenden. Gespräche mit Lernenden sollten ggf. außerhalb des Lehrerzimmers geführt werden. 

 Pausenregelung / Verhalten in den Pausen 

 Abstandsregeln sind entsprechend der behördlicherseits festgestellten Pandemiestufe einzuhalten! 

 Wegeführungen 

 Es gilt in allen Gebäuden, sich in den Gängen jeweils rechts fortzubewegen, die Hinweise zum 

Coronaschutz sowie die Personen-Leitsysteme und Markierungen zu beachten! 

 Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen 

 Konferenzen und Schulveranstaltungen können nach § 8 CoronaVO unter Einhaltung des Abstands-

gebotes in Präsenz durchgeführt werden, aber auch als Video- oder Telefonkonferenzen stattfinden.  



 UP 6-4.5 

IfSG 

Hygieneplan ZGB zur Vorsorge vor  
COVID-19-Infektionen gültig ab 05.07.2021 

V-19-e 

Stand 6 (02.07.2021) 

 Lenkungsdaten s. DokWeb © zum internen Gebrauch der ZGB bestimmt 

 Seite - 3 - 

 

 

 Verhalten im Sekretariat 

 Im Sekretariatsbereich ist ein Spuckschutz installiert. 

 Um Kontakt aufzunehmen darf sich nur eine Person zwischen Tür und Tresen aufhalten.  

 Die Auflageflächen werden regelmäßig desinfiziert. 

 Zum Ausfüllen von Formularen benutzen Sie bitte eigene Schreibutensilien. 

 Reinigung 

 Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung bspw. 

von Tischoberflächen, Türgriffen, Sanitäranlagen etc.) ist durch das Reinigungspersonal zu beachten. 

Das Landratsamt des NOK hat die Reinigungsfirmen bzw. Reinigungskräfte entsprechend informiert. 

Buchen, 02.07.2021 

gez. K. Trabold, OStD, Schulleiter 


